
Spital ßülach

AxnoNÄRBtN Du NGSVERTRAG (ABV)

zwischen den Gemeinden

Bachenbulach, Bachs, Bassersdorf, Bülach, Eglisau, Embrach, Freienstein-Teufen,
Glattfelden, Hochfelden, Höri, Hüntwangen, Kloten, Lufingen, Neerach, Niederglatt,
Niederhasli, Niederweningen, Nürensdorf, Oberembrach, Oberglatt, Obenrueningen,
opfikon, Rafz, Regensberg, Rorbas, schleinikon, stadel, steinmaur, wasterkingen,
Weiach, Wil, Winkel

(nachfo lgend,,GemeÍnden" oder,,Aktionäre" genannt)

betreffend

Beteiligung an der Spital Bülach AG

(nachfolgend,,Gesellschaft" genannt)
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Spital Btiluch

Das Spital Bülach war bisher als Zweckverband organisiert. Um ftexibel und
zeitgerecht auf die zuktinftigen AnfordenLrngen reagieren zu können, haben die
Gemeinden beschlossen, r¡rlttels Inte¡-kommunaler Vereinbarung den Zweckverband
in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Damit sollen der hohe Stand der
Spitalversorgung der Reglon langfristig gesichert und fur das Spitat optimale
Rahmenbedingungen für seine zukünft ige Entwicklung geschaffen werden "

Als Ergänzung zur lnterkommunalen Vereinbarung schliessen die Gemeinden den
folgenden Aktionärbindungsvertrag (ABV) ab:

1. Zweck des Aktionärbindungsvertrags

Mit dem Abschluss des vorliegenden Aktionärbindungsvertrags beâbsichtigen die
Trägergemeinden während einer Ubergangsfrist stabile Verhältnisse im Aktionariat
zu schaffen. Weiter bezwecken sie, ihre Aktionärsrechte zu koordinieren und so die
gemeinsame Kontrolle über die Gesellschaft zu sichern, sowie die Stellung der
Gemeinden als Aktionäre zu regeln.

2. Aktienanteile der Gemeinden

Aus der Umwandlung des Zweckverbandes ergeben sich fur die Gemeinden im
Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung folgende Aktienanteilen an der Gesellschaft

Aktionärsgemeinden

in CHF 1'000 1.1.2015
Anzahl
Aktien

Wffi
Kloten 6'228.3 15.78 % 62',283

Bülach 4,616.1 11.70 % 46',161

kon 4'335.0 10.98 % 43'350

Bassersdorf 2',606.8 6.61 % 26'069

Embrach 2',463.5 6.24 olo 24'635

Niederhasli 1,824.5 4.62 olo 18'245

Nürensdorf 1',645.4 4.17 % 16',454

Oberglatt 1'356.4 3"44 % 13'564

Winkel 1',271.4 3.22 % 12'714

Bachenbulach 1',102,5 2.79 % 11'025

Glattfelden 1'096.3 2.78 olo 10'963

Niederglatt 1'061. j 2.ôg ûlD 10'611

1'019.9 2.58 %Rafz

n

10'199
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Eslisau 949.2 2.41 o/o g',492

Neerach 796.1 2.AZ a/a
7',961

Höri 728.4 1.85 % 7',294
SteÍnmaur 699.9 1.77 o/o 6!999
Rorbas 682.4 1.73 % 6'.824

Freienstein-Teufen 662.9 1.6s % 6'629
Niederweningen 588.6 1.49 o/o 5'BB6

Hochfelden 508.1 1.29 o/o 5'081

Stadel 506.2 1.28 % å'.462

wit 419.3 1.06 % 4'193
Lufinqen 4A8.4 1.A3 a/o 4'084
Oben¡veninqen 359.8 0.91 olo 3'598
Oberembrach 314.0 0.80 % 3'140
Weiach 296.8 4.75 % 2'g6B
Hüntwanqen 268.1 0.68 % z',691

Schleinikon 181.7 4.46 a/o 1',817'

Wasterkinsen 185.3 0'47 a/a 1'853
Bachs 151.5 0.38 % 1'515
Reoen sberg 130.5 0.33 o/o 1'305
Total Beteilisungen 39'464.4 100.00 % 394'644

3. Gewinnverwendungspolitik

Dividenden dürfen nur aus dem Bilanzgewinn und aus hierfür gebildeten Reserven
ausgerichtet werden.

Um die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft zu stärken, werden bis und mit dem
Geschåftsjahr 2019 keine Dividenden ausgeschüttet. Danach können Dividenden auf
Antrag des Venrualtungsrates durch die Generalversammlung beschlossen werden.

4. Verwaltungsrat

Bis zur ordentlÍchen Generalversammlung fur das Geschäftsjahr 2O15 besteht der
Ven¡valtungsrat aus den Mitgliedern des Venvaltungsrates des früheren
Zweckverbandes.

Danach sollen im Ven¡raltungsrat insbesondere Personen mit medizinischer,
finanzieller und unternehmerischer Fachkompetenz sowie gesundheitspolitischen
Erfahrungen vertreten sein. Mindestens aruei Mitglieder sollen einem
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Gemeindevorstand aus dem Aktionärskreis angehören. Die Mitglieder verfügen über
die nötige Zeit, um dieses anspruchsvolle Mandat auszuüben.

Bei Neu- oder Ergänzungswahlen bereitet der Verwaltungsrat gestützt auf die
Kriterien von Absatz2 oben zuhanden der Generalversammlung einen
Wahlvorschlag vor. Jeder Aktionär bleibt frei, der Generalversammlung weitere
Kandidaten vouuschlagen,

Ðie Entschädigung des Verwaltungsrates richtet sich nach einem Reglement, das
der Generalversammlung zur Genehmigung zu unterbreiten ist.

5. Übertragungsbeschränkung für die Aktien

Die Gemeinden verpflichten sich, ihre Aktien bis zum 31. Dezember 2019 nicht zu
übertragen, sofern nicht sämtliche Parteien des vorliegenden Aktionärblndungs-
vertrags vorgängig zugestimmt haben.

Weiter verpflichten sich die Aktionäre, während der Dauer des vorliegenden
Aktionärbindungsvertrags ihre Aktien nur nach den darin vorgesehenen Bedíngungen
zu übertragen.

Als Ubertragung gilt jede entgeltliche oder unentgeltliche Ëntäusserung.

6. AndienungspflichtundVorhandrecht
Die Aktionäre räumen sich gegenseitig ein bindendes Vorhandrecht auf die von
ihnen gehaltenen Aktien der Gesellschaft ein. Will ein Aktionär alle oder einen Teil
seiner Aktien entgeltlich oder unentgeltlich an einen anderen Aktionär oder einen
Dritten übertragen, so hat er die Aktien zuerst den anderen Aktionären anzubieten
Dabei kommt folgendes Verfahren zur Anwendung:

Derjenige Aktionår, der einen Teil oder die Gesamtheit seines Aktienbesitzes zu
úbertragen beabsichtigt, ist verpflichtet, den anderen Aktionären mittels
eingeschriebenem Brief hiervon Mitteilung zu mâchen, unter Angabe des gemäss
Zitfer I ermittelten Wertes und - sofern ein Übernahmeinteressent vorhanden ist -
der allenfalls davon abweichenden Offerte dieses lnteressenten. Als
übernahmepreis gilt der jeweils tiefere Wert.

Wird die Aktienbewertung des übertragungswilligen Aktionärs von einem anderen
Aktionär innert 30 Tagen seit Zugang der Mitteilung bestritten, so kommt das
Bewertungsverfahren gemåss Zitfer I zur Anwendung, und die Annahmefrist läuft
erst ab Zugang der verbindlichen Bewerlung.
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Die Mitteilung des übeilragungswilligen Aktionärs gilt als verbindliche Offerte an die
anderen Aktionäre, welche innert 180 Tagen seit Eingang mittels eingeschriebenem
Brief anzunehmen oder abzulehnen ist.

Grundsätzlich werden die Aktien des übertragungswilligen Aktionärs den übrigen
Aktionåren proportionalzu ihrem bisherigen Aktienbesitz angeboten. ln ihrer
Annahmeerklärung haben die Aktionäre anzugeben, ob und in welchem Umfang sie
bereit sind, weitere Aktien zu übernehmen, sofern nicht für sämtliche angebotenen
Aktien Annahmeerklärungen eingehen.

Wird die Offerte fristgemäss ganz oder teilweise angenommen, so sind die Parteien
verpflichtet, inneÍ 45 Tagen einen entsprechenden Aktienkaufvertrag abzuschliessen
und beim Venrvaltungsrat die Eintragung im Aktienbuch des oder der Ënverber zu
verlangen. Der Übernahmepreis ist innert 30 Tagen seit Eintrag des oder der
Eruerber im Aktienbuch zu entrichten.

Wird die Offeñe innert Frist nicht oder nur teilweise ângenommen, so ist der
übertragungswillige Aktionår während 180 Tagen ab Ablauf der Annahmefrist frei, die
nicht nachgefragten Aktien zu den angegebenen Konditionen zu verkaufen. Die
anderen Aktionäre sind in diesem Falle verpflichtet, den Enruerber als Aktionär zu
akzeptieren.

7. Vorkaufsrecht

Sofern die Andienungspflicht vom verkaufswilligen Aktíonär nicht eingehalten wird,
oder wenn er seine Aktien danach zu anderen als den angegebenen Konditionen
verkauft, haben die übrigen Aktionäre ein Vorkaufsrecht an diesen Aktien. ln diesem
Fall werden die Bedingungen für das Vorhandrecht analog angewendet,

L Mitverkaufsrecht

Sofern ein Aktionär, eine Aktionärsgruppe oder ein Dritter durch Kapitalerhöhung
oder Kauf, einen Anteil von 50 o/o der Aktienstimmen erreicht oder überschreitet, ist
er oder sie verpflichtet, den übrigen Parteien ein Kaufangebot für deren
Aktienbeteiligungen zu unterbreiten.

Als Angebotspreis gilt der höhere der folgenden Werte:
r Bewertung der Aktien gemäss Zitfer 9; bzw.
. der Aktienpreis der Transaktion, bei der ein Anteil von 50 % erreicht oder

überschritten wurde.

Wenn sich die Parteien über die Bewertung der Aktien nicht einigen können, kommt
das Bewertungsverfahren gemäss Ziffer I zur Anwendung.
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9. Bewertung

Eine von der Revisionsstelle der Spital Bülach AG unabhängige Treuhandge-
sellschaft ermittelt nach Bedarf den Wert der Gesellschaft aufgrund des
Ertragswertes. S ie berücksichtigt dabei i nsbesondere folgend e G rundsätze :

. Für den Ertragswert werden die beiden letzten Geschäftsjahre, das laufende
Geschäftsjahr gemäss Budget sowie die beiden folgenden Geschäftsjahre
gemäss Mittelfristplanung berücksichtigt.

. Der Kapitalisierungszinssatz (Eigenkapitalzinssatz) basiert auf der
Þurchschnittsrendite der Bundesobligationen und einem RisikozuschlagvanT o/o.

. Die nicht betriebsnotwendigen Aktiven und Passiven werden ausgeschieden und
zum Ertragswert hinzugerechnet.

r Die betriebliche Substanz wird nicht berücksichtigt.
r Die kuz- und mittelfristige lnvestitionspolitik ist angemessen mit zu

berücksichtigen.

Falls der so ermittelte Wert von einem Aktionär bestritten wird, wird er nach den oben
ewähnten Grundsätzen durch eine zweite, unabhängige Treuhandgesellschaft
ermittelt. Das Resultat ist für alle Aktionäre endgültig und verbindlich. Die Kosten der
Bewertung werden von der Gesellschaft getragen, sofern das Resultat der zweiten
Bewertung um mehr als 10 7o vom Wert der ersten abweicht. Andernfalls werden die
Kosten von demjenigen Aktionär, der die Überprüfung verlangt hat, getragen.

10. Pflicht zur Weiterüberbindung des Aktionärbindungsvertrags auf
Aktienerwerber

Die Parteien verpflichten sich, ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf ihre
Rechtsnachfolger zu überbinden. Jeder Rechtsnachfolger ist seinerseits wiederum
zu verpflichten, diesen Vertrag seinem Rechtsnachfolger zu überbinden. Die Parteien
verpflichten sich, alle dafür erforderlichen Massnahmen zu treffen.

Ein Dritter kann nur Aktionär der Gesellschaft werden, wenn er sich vor dem
Aktienerwerb schriftlich verpflichtet, dem vorliegenden Aktionärbindungsvertrag als
Partei beizutreten"

11. Sicherung der Durchsetzung des Vertrages

Die Aktionäre erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass keine Aktien oder
Aktienzertifi kate ausgestellt werden (aufgeschobener Titeld ruck). Massgebend ist
ausschliesslich das Aktienbuch der Gesellschaft. Ðamit soll verhindert werden, dass
ein Aktionär ohne Zustimmung der übrigen Aktionäre über seine Aktien verfügen
kann.
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12. Beginn und Dauer

Der Vertrag tritt mit der Unter¿eichnung durch sämtliche Aktionäre in Kraft und wird
für die Dauer von 10 Jahren fest abgeschlossen.

PaÉeien, welche den Aktionärbindungsvertrag nach seinem Ablauf nicht fortsetzen
möchten, haben den Vertrag mindestens ein Jahr vor Ablauf schriftlich zu kündigen
ln diesem Fall haben die fortsetzungswilligen Aktionäre ein Kaufrecht an den Aktlen
der ausscheidenden Parteien zu einem gemäss Ziffer I ermittelten Wert, Das
Kaufrecht ist bis spätestens 6 Monate vor Vertragsablauf auszuüben, und die
Abwícklung der Aktienübertragung erfolgt beim Vertragsablaul

Für die übrigen Pa¡'teien verlångerl sich der Aktionärbindungsvertrag jeweils um
weitere drei Jahre, wobei bei Ablauf der Verlångerungen kein Kaufrecht mehr
besteht.

13. Vertragsänderungen und Teilnichtigkeit

SËimtliche Vertragsänderungen und -ergänzungen sowie die Aufhebung dieses
Vertrags bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

Sollten sich einzelne Bestimmungen des vorliegenden Vertrags als ungültig
enveisen, beeinträchtigt dies die Gültigkeit der ubrigen Bestimmungen nicht. Die
ungültigen Bestimmungen sind durch solche rechtlich zulässigen Regelungen zu
ersetzen, die sachlich und wirtschaftlich den ungültigen Bestimmungen möglichst
nahe kommen. Diese Regelung gilt sinngemäss auch für Vertragslücken.

14. Anwendbares Recht

Diese Vereinbarung untersteht schweizerischem Recht

15. Gerichtsstand

Sofern sich die Parteien nicht einigen können, sind Streitigkeiten, Meinungsver-
schiedenheiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag,
einschliesslich dessen Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung oderAuflösung, durch die
ordentlichen Gerichte des Kantons Zürich zu entscheiden.
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Die Gemeinden

Bachenbülach

Bachs

Bassersdorf

Bülach

Eglisau

Embrach

Freienstein-Teufen

Glattfelden

Hochfelden

Höri

Hüntwangen

Kloten

Lufingen

Neerach

Niederglatt

Niederhasli

Niedenrueningen
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Oberembrach

Oberglatt

Obenrveningen

0pfikon

Rafz

Regensberg

Rorbas

Schleínikon

Stadel

Steinmaur

Wasterkingen

Weiach

wit

Winkel
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Beitritt der Gemeinde Sch öfflisdorf zu rn Aktionärbi n du n gsvertra g (ABV)

Bülach, 19. Mai 2016

Schöfflisdorf

Anhanq
- Beteitigungen per 19.05.2016
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Anhang zum Aktionärblndungsvertrag

Spital Bülach
Beteiligungen per 1 9.û5.2C1 6

In CHF 1'000 19.05"2016 AnzahlAktien

Kloten 6'228.3 15.6VYt 62',283

Búlach 4'61 6.1 11 .ã1t/a 46',161

O¡:fikon 4'335.0 "10.9t% 43'350

Bassersdorf 2'606.8 6.5ô% 26',068

Ernbrach 2'463.5 6.2t% 24'635

Niederhasli 1',824.5 4.59% 18'245

Nürensdorf 1',645.4 4.14Y0 16',454

Oberglatt 1'356.4 3 41% 13'564

Winkel 1',271.4 3.20% 12'714

Bachenbülach 1',142.5 2.77% 11'.O25

Glaitfelden 1'096.3 2.76.4Ã 10'963

hliederqlatt 1't61 .1 2.67ala 10'611

Rafz 1'019 9 2.57Yo 10'199

Eglisau 949.2 2"39o/c g',492

Neerach 796.1 2.0û% 7'961

Höri 728.4 1.83% 7'284

Steinnraur 699.9 1.76% 6'999

Rorbas 682.4 1.72% 6',824

Freienstein-Teufen 662.9 1.67% 6'629

Niedenveningen 588.6 1.480/o 5'886

Hochfelden 508.1 1.284/o 5'081

Stadel 506.2 1.27ofo 5'062

wil 419.3 1.05% 4'193

Lufinqen 408 4 't.û3% 4'084

Oberweningen 359.8 0.90% 3'598

Oberembrach 314.0 0.794/o 3',140

Weiach 296.8 4.75% 2'968

Schöfflisdorf 293.1 0.740/0 2'931

Hüntwangen 268.1 0.670/o 2',681

Wasterkingen 185.3 4.47% 1'853

Schleinikon 181.7 0.46% 1'817

Bachs 151.5 0.38% 1'515

Regensberg 130.5 0.33% 1'305

Total Beteiligungen 39'757.5 100.00 % 397'.575


